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Satzung 2019 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Reitclub Burgoberbach e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Burgoberbach und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ans-

bach seit 24.10.1975 unter der Nummer VR 264 eingetragen worden und führt den Zusatz 

e.V. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e. V. (BLSV). Durch die Mit-

gliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird die Zugehörigkeit der Einzelpersonen zum 

Bayerischen Landes-Sportverband e.V. vermittelt.  

 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

(1)  Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Reit- und Fahrsports, die Durchführung von 

Leistungsprüfungen und Turnieren, die Erteilung von Reit- und Fahrunterricht, sowie die Teil-

nahme an Veranstaltungen anderer Vereine mit gleichgerichteten Bestrebungen. 

(2)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Anteile am Überschuss und auch keine sonstigen Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereins-

vermögen. 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Bayeri-

schen Landes-Sportverband e. V. und den betroffenen Sportfachverbänden an. 

 

§ 3 Vereinstätigkeit 

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung des Pferdesports. Als be-

sondere Aufgabe wird die Förderung der Jugend angesehen. 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

(3) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unter Berücksichtigung der Belange 

des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohne Beeinträchtigung eines effizienten Sport-

betriebes möglich ist. 
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§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt, soweit nicht diese 

Satzung etwas anderes bestimmt. 

(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgelt-

lich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer angemessenen - auch 

pauschalierten - Aufwandsentschädigung ausgeübt werden. 

(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft der Vorstand. 

Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 

Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage 

des Vereins. 

(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle und des 

Vereinsbetriebs ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkei-

ten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen. 

(6) Vom Vorstand kann beschlossen werden, die Aufwandsentschädigung nach Absatz 2 im Rah-

men der steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge und Pauschalsätze zu begren-

zen. 

(7) Weitere Einzelheiten regelt die Finanz- und Beitragsordnung des Vereins, die vom Vorstand 

erlassen und geändert wird. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2)  Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. 

Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf 

der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres haben ju-

gendliche Mitglieder ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, soweit nicht der gesetzli-

che Vertreter des Minderjährigen seine – mit dem Aufnahmeantrag als erteilt geltende – 

Einwilligung hierzu ausdrücklich widerrufen hat. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Der 

Widerspruch ist innerhalb eines Monats ab Zugang der Ablehnung schriftlich beim Vorstand-

einzulegen. Über den Widerspruch entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversamm-

lung. 

(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

(5) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht. Abweichend 

besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives Wahlrecht mit Vollendung des 16. Le-

bensjahres. Die Bestellung eines Minderjährigen wird erst mit der Einwilligung des gesetzli-

chen Vertreters wirksam. 
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§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt (Kündigung), Ausschluss oder Tod. Mit der 

Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen ausgeübte Vereins-

ämter. 

(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende freiwillige Austritt ist jederzeit unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres möglich. 

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds oder eines Organs aus-

geschlossen werden, 

a) wenn das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflicht nicht nachgekom-

men ist, 

b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, 

c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzung und/oder Ord-

nungen bzw. gegen die Interessen des Vereins oder gegen Beschlüsse und/oder Anord-

nungen der Vereinsorgane verstößt, 

d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Vereinsle-

bens, 

e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gül-

tigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Anstelle des Aus-

schlusses kann das Ruhen der Mitgliedschaft auf Zeit angeordnet werden. 

Der Betreffende kann den Ausschlussbeschluss binnen eines Monats gerichtlich anfechten. Die 

Anfechtung hat keine aufschiebende Wirkung. 

Ficht das Mitglied den Ausschlussbeschluss nicht binnen eines Monats nach Beschlussfassung 

durch die Mitgliederversammlung gerichtlich an, so wird der Beschluss wirksam. Eine gerichtli-

che Anfechtung ist dann nicht mehr möglich. Die Frist beginnt jeweils mit Zustellung des Aus-

schlussbeschlusses. 

(5) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand bei Vorliegen einer der in Abs. 3 

für den Vereinsausschluss genannten Voraussetzungen mit folgenden Ordnungsmaßnahmen 

belegt werden: 

a) Verwarnungen; 

b)  Verweise; 

c) Ordnungsgeld in angemessener Höhe. Die Obergrenze liegt bei € 1.000, 

d) Suspendierung von Vereinsämtern; 

e) Ausschluss für längstens ein Jahr an der Teilnahme an sportlichen und sonstigen Veran-

staltungen des Vereins oder der Verbände, welchen der Verein angehört; 

f) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens ein Jahr für alle vom Verein betriebe-

nen Sportanlagen und Gebäude. 
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(6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen Briefes oder 

per Boten zuzustellen; die Wirkung des Ausschlussbeschlusses tritt jedoch bereits mit der Be-

schlussfassung ein. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhält-

nis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere aus-

stehende Beitragspflichten, bleiben hiervon jedoch unberührt. 

 

§ 7 Beiträge 

(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag zu leisten. 

(2) Die Aufnahmegebühr/die Beiträge sowie deren Fälligkeit werden vom Vorstand festgesetzt; 

die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein. Die Beiträge dürfen nicht so hoch sein, dass die Allge-

meinheit von der Mitgliedschaft ausgeschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in 

eine finanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für die Zeit der Notlage 

ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oder Erlassgesuch entscheidet der 

Vorstand.  

(3) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereines kann die Erhebung einer zusätzlichen Um-

lage in Form einer Geldleistung beschlossen werden. Diese darf das 5-fache eines Jahresbei-

trages nicht überschreiten. Eine Staffelung entsprechend der Beitragsordnung ist möglich. 

(4) Mitglieder sind im Rahmen ihrer Beitragsleistung dem Verein zur Erbringung von Dienstleis-

tungen durch Ableistung von „Arbeitsstunden“ verpflichtet. Näheres hierzu regelt die Finanz- 

und Beitragsordnung. 

(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und der Anschrift 

mitzuteilen. 

(6) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhten Verwaltungs-

aufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die der Vorstand durch Beschluss fest-

setzt. 

 

§ 8 Organe des Vereines 

Organe des Vereines sind: 

• der Vorstand 

• die Mitgliederversammlung 

• der Beirat 
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§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

• 1. Vorsitzenden 

• 2. Vorsitzender 

• Betriebsleiter 

• Schatzmeister/Kassier 

• Schriftführer 

• Jugendwart 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch jedes Vorstandsmitglied einzelvertre-

tungsberechtigt vertreten. Die Vertretungsmacht ist mit Wirkung gegenüber Dritten unbe-

schränkt. Für Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von (brutto) über 1.000,00 EUR ist im 

Innenverhältnis ein Vorstandsbeschluss erforderlich.  

(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jah-

ren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Vor-

standsmitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so können die verblei-

benden Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschie-

denen benennen. Wiederwahl ist möglich. 

(4) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen werden, 

wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt durch eine Nachwahl nicht 

besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Insbeson-

dere können jedoch Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan des Ver-

eines wahrnehmen. 

(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis kann die Vollmacht des 

Vorstandes durch eine Vereinsordnung beschränkt werden  

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom erstem 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich, 

per Telefax oder E-Mail einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer 

Woche einzuhalten. Eine Mitteilung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Der Vorstand ist, 

unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt sind, beschlussfähig, wenn mindestens 3 

Mitglieder anwesend sind, sofern darunter der erste Vorsitzende oder der zweite Vorsitzende 

sind oder, wenn mindestens 4 Mitglieder anwesend sind. 

(7)  Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Die Beschlüsse des Vorstands 

sind zu Nachweiszwecken in ein Protokoll einzutragen und vom Sitzungsleiter zu unterschrei-

ben. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, den 

Inhalt der gefassten Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten. Ein Vorstandsbe-

schluss kann auf schriftlichem Weg gefasst werden, wenn alle Mitglieder des Vorstandes ihre 

Zustimmung zu dem zu fassenden Beschluss erklären. 
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(8) Die Abgeltung des Aufwendungsersatzes ist in der Finanz- und Beitragsordnung des Vereines 

geregelt. 

(9) Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder werden. 

(10) Der Vorstand ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB ermächtigt, Ände-

rungen oder Ergänzungen der Satzung vorzunehmen, die zur Behebung gerichtlicher oder 

behördlicher Beanstandungen erforderlich oder zweckdienlich sind. 

(11)  Der Kassier erhält Verfügungsgewalt über die Zahlungsmittel und die Erteilung von Zahlungs-

anweisungen. Die gleichen Befugnisse hat im Verhinderungsfall der 1. Vorsitzende. 

(12)   Der Beirat besteht aus dem Vorstand und bis zu 4 Mitgliedern, deren Aufgabenbereich nach 

Bedarf vom Vorstand festgelegt wird. 

 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird jährlich möglichst im 1. Quartal durch den Vor-

stand einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies 

von einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des 

Zwecks beim Vorstand beantragt wird. 

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt zwei Wochen vor dem Versamm-

lungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichen Einberufung ist gleichzeitig die Tages-

ordnung bekannt zu geben, in der die zur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen 

Inhalt nach zu bezeichnen sind. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einberufung 

folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Ver-

einsmitglied bekannt gegebene Adresse/E-Mail Adresse gerichtet ist. Als schriftliche Einla-

dung gilt auch die elektronische Post per E-Mail. 

(3)  Die Tagesordnung wird durch den Vorstand festgesetzt. Längstens bis eine Woche vor dem 

Tag der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim Vorstand schriftlich die Ergänzung 

der Tagesordnung um weitere Angelegenheiten, nicht jedoch Satzungsänderungen, beantra-

gen. Die Tagesordnung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch den Versammlungslei-

ter entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der 

Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annah-

me des Antrags ist eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erfor-

derlich. 

(4)  Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 (5) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Stimment-

haltung wird als ungültige Stimme gezählt. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedür-

fen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereins-

zwecks erfordert die Zustimmung von 9/10 der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 (6) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellver-

tretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des Vorstands 

geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. 
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(7) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine geheime Ab-

stimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 

dies beantragt. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a)  Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes und des Beirats, 

b)  Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassenberichtes, 

c)  Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Vereinsauflösung, 

d)  Beschlussfassung über die Ernennung von Ehrenmitgliedern/Ehrenvorsitzenden auf Vor-

schlag des Vorstandes, 

e)  weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz ergeben bzw. Ge-

genstand der Tagesordnung sind. 

(9) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom Sitzungs-

leiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 11 Kassenprüfung 

(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählten zwei Kassenprüfer 

überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines in rechnerischer und sachlicher Hin-

sicht. Den Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen zur Verfü-

gung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten. 

(2) Scheidet ein Kassenprüfer während laufender Amtszeit aus, so wird die Kassenprüfung bis 

zum Ende der Wahlperiode von dem noch im Amt befindlichen Kassenprüfer durchgeführt. 

(3) Sonderprüfungen sind möglich. 

 

§ 12 Vereinsjugend 

(1)  Die Mitgliederversammlung kann der Jugend des Vereins das Recht zur Selbstverwaltung im 
Rahmen der Satzung und der Ordnungen des Vereins einräumen. 

(2)  Soweit diese Gestattung erfolgt, gibt sich die Jugend des Vereins eine eigene Jugendordnung, 

die der Genehmigung des Vorstands bedarf. Die Vereinsjugend entscheidet über die Verwen-

dung der ihr nach dem Vereinsbudget zufließenden Mittel. 

 

§ 13 Haftung 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung die in § 3 Nr. 26 und § 3 

Nr. 26 a EStG vorgesehenen Höchstgrenzen im Jahr nicht übersteigt, haften für Schäden ge-

genüber Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tä-

tigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet für Schäden, die Mitglieder bei Ausübung des Sports, bei Benutzung der 

Anlagen, Errichtung von Geräten, Veranstaltungen und dergleichen erleiden, nicht, soweit nur 
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einfache Fahrlässigkeit vorliegt; dies gilt insbesondere bei der Verletzung von Verkehrssiche-

rungspflichten.  

 

§ 14 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflichtungen, die sich 

aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitglied-

schaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beach-

tung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrund-verordnung (DSG-

VO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene 

Daten von Vereinsmitgliedern (von Funktionsträgern, Übungsleitern und Wettkampfrich-

tern,…) digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Geburtsdatum, 

Bankverbindung. 

Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der Bei-

trittserklärung zustimmen.  

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es unter-

sagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfül-

lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen o-

der sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem 

Verein fort. 

(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im Rahmen 

der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vor-

name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Soweit sich aus dem Betreiben 

bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, 

werden diesen für deren Verwaltungs- und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des 

Wettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder im folgenden 

Umfang ebenfalls zur Verfügung gestellt: Benennung der Daten 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der Vorstand ge-

gen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet 

werden, Mitgliedern (Funktionsträgern, Übungsleitern, Wettkampfrichtern,…) bei Darlegung 

eines berechtigten Interesses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

(5) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltun-

gen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in seinen 

Anlagen, sowie auf seiner Homepage, fb Seite oder ähnlichen und übermittelt Daten und Fo-

tos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Gemäß Art 21 

DSGVO steht den Mitgliedern im Einzelfall ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 

„aufgrund besonderer Situationen zu. Wird Widerspruch seitens eines Mitglieds eingelegt, 

wägt der Verein ab, welches Interesse im Einzelfall überwiegt. 

(6) Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinaus-

gehende Verarbeitung personenbezogener Daten ist dem Verein – abgesehen von einer aus-

drücklichen Einwilligung des Mitglieds – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen 

Verpflichtung hierzu verpflichtet ist oder sofern die Verarbeitung , der Erfüllung eines Vertra-

ges mit der betroffenen Person oder zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins oder 
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eines Dritten, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen überwiegen. Ein Daten-

verkauf ist nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied (Funktionsträger, Übungsleiter, Wettkampfrichter,…) hat im Rahmen der recht-

lichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die 

zu seiner Person verarbeiteten Daten, deren etwaige Empfänger und den Zweck der Verarbei-

tung sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und 

Übertragbarkeit seiner Daten. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, sobald ihre 

Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen 

Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach 

Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend Satz 1 gelöscht. 

(9) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organi-

satorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

 

§ 15 Auflösung des Vereines 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter Einhaltung 

einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser 

Versammlung müssen vier Fünftel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. 

Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen not-

wendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine 

weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-

den Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann die laufen-

den Geschäfte abzuwickeln haben. 

(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es wiederum unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden an die Gemeinde Bur-

goberbach.  

 

§ 16 Sprachregelung 

Wenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines bei Funktionsbezeichnungen die 

weibliche oder männliche Sprachform verwendet wird, so können unabhängig davon alle Äm-

ter von Frauen, Männern oder Divers besetzt werden. 

 

§ 17 Inkrafttreten 

 Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 15.03.2019 geändert und in der vorlie-

genden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in 

Kraft. 


	

